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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1996

Norm

StGB §109

Rechtssatz

Die Drohung mit Gewalt gegen Sachen aus dem Nahebereich der vom Hausrecht geschützten Räume wirkt unabhängig

von den Eigentumsverhältnissen und Vermögensverhältnissen an der Wohnung oder Räumlichkeit selbst tatbildlich.
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